
Abänderungsantrag 

des Abgeordneten Mag. Rossmann und KOllegen 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz 2000, das 
Bundesimmobiliengesetz und das Finanzmarktstabilitätsgesetz geändert werden (367 d.S.), 
in der Fassung des Berichtes des Finanzausschusses 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird in Artikel 1 (Änderung des ÖIAG-Gesetzes 
2000) wie folgt geändert: 

a) In Ziffer 4 lautet die erste Zeile: 

, 4. § 1 Abs 21it a bis f lautet.' 

b) In Ziffer 4 entfällt der Punkt am Ende (fit e) und wird durch einen Beistrich ersetzt. 

c) In Ziffer 4 wird nach lit e eine lit f eingefügt.' 

J) die Kontrolle der Beteiligungsgesellschaften und das Einholen von Informationen und 
Berichten; beide Aufgaben erfolgen im Sinne des Art 20 Abs 1 und Art 52 Abs 1 und 2 B-VG 
für den zuständigen Bundesminister.' 

d) Nach Ziffer 12 wird eine Ziffer 12a eingefügt: 

,12a. Oie Überschrift des § 5 lautet.' 

"Qualifikation, Wahl und Pflichten von Aufsichtsratsmitgfiedern der Beteiligungsgesellschaf­
ten" , 

e) Ziffer 17 lautet.' 

,17. § 5 Abs 5 lautet. 
,,(5) (Verlassungsbestimmung) Für Personalentscheidungen, welche eine Vorstandspositi­
on in einer Beteiligungsgesellschaft betreffen, und für strategisChe Entscheidungen oder sol­
che, welche wesentliche Veränderungen für einen erheblichen Teil der Belegschaft mit sich 
bringen oder einen erheblichen Teil des Unternehmensvermögens betreffen, sind von den 
von der OBAG entsandten Aufsichtsräten rechtzeitig Weisungen des Eigentümervertreters 
über das Stimm verhalten einzuholen. - Sämtliche Berichte. aus den Beteiligungsgesellschaf­
ten gern. § 81 AktG sind unverzüglich dem Vorstand der OBAG und dem Eigentümervertre­
ter weiterzuleiten. - Der Eigfmtümervertreter kann jederzeit von den Aufsichtsräten der Betei­
ligungsgesellschaften der OBAG, welche von der ÖBAG nominiert wurden, Informationen 
oder E?erichte über alle Themen und Fragen anfordern, welcher einer Berichtsanforderung 
oder Uberprüfung durch Aufsichtsräte iS des § 95 Abs 2 und 3 AktG zugänglich sind. Solche 
Informationen .oder Berichte sind ohne Verzögerung an den Eigentümervertreter und den 
Vorstand der ÖBAG zu übermitteln." , 

f) Nach Ziffer 17 wird eine Z 17 a eingefügt.' 

,17a. § 5 Abs 6 entfällt.' 
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g) Ziffer 18 lautet. 

,18. § 6 samt Überschrift lautet.· 

" Vorstand 

§ 6. (1) Die Geschäftsführung der OBAG obliegt dem Vorstand. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung sowie einer Geschäftsordnung, welche der Aufsichtsrat 
beschließt. Neben den in diesem Gesetz und in der Satzung festgelegten Aufgaben hat der 
Vorstand bezüglich der Beteiligungsgesellschaften insbesondere die Eigentümerinteressen 
in den Hauptversammlungen und Generalversammlungen wahrzunehmen und Verträge mit 
Dritten, welche die OBAG eingegangen ist, zu verwalten. Die Beteiligungsgesellschaften 
haben der OBAG alle für die im Gesetz oder im Gesellschaftsvertrag zur Erfüllung ihrer fest­
gelegten Aufgaben erforderlichen Informationen unter Einhaltung der aktienrechtlichen und 
börsenrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung zu stellen. Vor den Hauptversammlungen 
und Generalversammlungen der Beteiligungsgesellschaften sind rechtzeitig Weisungen des 
Eigentümervertreters über das Stimm verhalten einzuholen. 

(3) Die Geschäftsführung der OBAG hat dafür Sorge zu tragen, dass in allen relevanten Ver­
trägen und Regelwerken der Beteiligungsgesellschaften, insbesondere in Gesellschaftsver­
trägen, Satzungen und Syndikatsverträgen, die Aufgaben und Rechte des § 5 Abs 5 und 
dieses Paragraphen berücksichtigt werden. 

(4) Die Satzung und die Geschäftsordnung können nähere Regelungen zur Geschäftsfüh­
rung festlegen. 

(5) Der Vorstand ist unter Einhaltung der aktienrechtlichen und börserechtlichen Bestimmun­
gen verpflichtet, dem Bundesminister für Finanzen jederzeit über alle wesentlichen Angele­
genheiten und Entscheidungen der OBAG zu berichten, über Aufforderung dem Bundesmi­
nister für Finanzen sämtliche Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen und vier­
teljährlich einen schriftlichen Bericht zu allen wesentlichen Fragen der ÖBAG sowie zum 
Beteiligungsmanagement gemäß §§ 7 und 7a zu erstatten. Darüber hinaus berichtet der 
Vorstand unter Einhaltung der aktienrechtlichen und börserechtlichen Verpflichtungen einmal 

jährlich schriftlich der Bundesregierung über alle wesentlichen Angelegenheiten und Ent­
scheidungen der OBAG. 

(6) Die Funktion des Vorstands ist gemäß Stellenbesetzungsgesetz, BGBI. I Nr. 26/1998, 
auszuschreiben. Die Funktion des ersten Vorstands ist vom Aufsichtsrat unverzüglich nach 
seiner Wahl auszuschreiben. Bis zur Bestellung des ersten Vorstands führt ein vom Auf­
sichtsrat unverzüglich nach seiner Wahl zu bestellender interimistischer Vorstand die Ge­
schäfte; dessen Bestellung unterliegt nicht dem Stellenbesetzungsgesetz. " , 

h) Ziffer 20 lautet. 

,20. § 7 Abs 3 lautet. 

"Die OBAG ist berechtigt, zur Aufrechterhaltung ihres zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes bestehenden Einflusses und, soweit dies zur Einhaltung bestehender 
Verträge erforderlich ist, an Kapitalerhöhungen bei Beteiligungsgesellschaften teilzunehmen. 
Die OBAG darf ein Unterschreiten der Beteiligungsschwellen von 25, 50 oder 75 Prozent der 
Anteile am stimmberechtigten Grundkapital nur zulassen, wenn dafür ein Beschluss der 
Bundesregierung vorliegt. Für den Erwerb weiterer Anteile an bestehenden Beteiligungsge­
sellschaften bedarf es eines Beschlusses der Bundesregierung, wenn dadurch Beteiligungs­
schwellen von 25, 50 oder 75 Prozent der Anteile am stimmberechtigten Grundkapital über­
schritten werden. " , 
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Erläuterungen zum Abänderungsantrag 

ALLGEMEINES 

Mit dem ÖIAG-Gesetz idF ÖBAG-Gesetz 2018 wird die Verwaltung des größten Teiles des 
Bundesvermögens neu festgelegt. Darüber hinaus handelt es sich um Beteiligungen, die 
zum Teil für die Infrastruktur der Republik von erheblicher Bedeutung sind. 

Bereits seit langem wird in der Rechtswissenschaft und der Staatsrechtslehre darauf hinge­
wiesen, dass durch Privatisierungen/Ausgliederungen Eingriffs- und Kontrollrechte der Ho­
heitsverwaltung nicht einfach aufgegeben werden dürfen'. Besonders Korinek machte deut­
lich, dass im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung Art 17 B-VG den Staat nur zu öffentli­
chen Zwecken zum privatwirtschaftlichen Verwaltungshandeln ermächtigt. Dies ergibt sich 
aus der systematischen Interpretation des Art 17 in Zusammenhang mit den Grundrechten, 
dem verfassungsrechtlichen Effizienzgebot, und auch dem demokratischen Prinzip. 

Teilweise wurde darauf Rücksicht genommen, etwa im Bundesforste-Gesetz Dort wird für 
wichtige Liegenschaftsgeschäfte eine Weisung des zuständigen BM an die von ihm nomi­
nierten Aufsichtsräte vorgeschrieben (teilweise in Verfassungsrang, teilweise einfachgesetz­
lich), und die Aufsichtsräte haben ein Vetorecht. Sowohl in den Erläuterungen zur Regie­
rungsvorlage als auch im Ausschussbericht wird auf die Wichtigkeit der Substanzerhaltung 
hingewiesen. Die Bundesregierung erwähnt das Vetorecht in § 9 Bundesforste-Gesetz im 
Zusammenhang mit der Verantwortung des BMF gemäß Bundesfinanzgesetz' 

Die Mehrheitsbeteiligungen an Post und. Verbund (Übernahme der Beteiligungsverwaltung), 
und die qualifizierte Beteiligung an der OMV betreffen deutlich mehr Mitarbeiter und Vermö­
gen als bei den Bundesforsten. Die Infrastruktur der genannten Unternehmen ist für Öster­
reich ebenso bedeutsam. 

Weil für alle wichtigen ausgelagerten Unternehmen des Staates die Kontrollmöglichkeiten im 
Sinne des Art 20 Abs 1 B-VG und die Kontrollrechte des Parlaments gem Art 52 Abs 1 u 2 B­
VG gegeben sein sollten, wird die Ergänzung der Regierungsvorlage in dieser Hinsicht bean­
tragt. 

IM BESONDEREN 

Zu a) bis c) des Antrages: 

Es wird den wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft die Kontrolle der Beteiligungsgesell­
schaften und das Einholen von Informationen und Berichten hinzugefügt. Dies ist im Sinne 
der zitierten Verfassungsbestimmungen. 

1 Vgl Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung (1993) S 35 ff u 191; auch 
Kucsko-Sfadlmayer, Verfassungsrechtliche Schranken der Reduzierung und Ausgliederung von 
Staatsaufgaben, in: OJK (Hrsg), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat (1998) zB S 187; Novak, Verfas­
sungsrechtliche Grundsatzfragen, in: Funk (Hrsg), Die Besorgung öffentlicher Aufgaben durch Privat­
rechtssubjekte (1981) S 41 ff. 

, 
428 d.B. XX. GP, S 238. 
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Zu d): 

Es werden nur die "Pflichten" in die Überschrift des § 5 integriert, siehe den übernächsten 
Punkt. 

Zu e): 

Mit dieser Verfassungsbestimmung in § 5 Abs 5 werden die Informations- und Kontrollmög­
lichkeiten des BMF und des Vorstandes der OBAG in § 5 Abs 5 definiert. Da hier in einfach­
gesetzliche Vorgaben des Aktienrechtes eingegriffen wird, sollte diese Regelung in Verfas­
sungsrang erfolgen, analog zur Vorgangsweise beim Bundesforste-Gesetz. Damit ist für den 
BMF die Informationstiefe wie bei den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen gewähr­
leistet . Darüber hinaus kann der BMF in wesentlichen Entscheidungen (strategische Ent­
scheidungen oder solche, welche wesentliche Veränderungen für einen erheblichen Teil der 
Belegschaft mit sich bringen oder einen erheblichen Teil des Unternehmensvermögens be­
treffen) den Aufsichtsräten Weisungen erteilen. 

Zu g): 

Diese Sätze des ÖBIB-Gesetzes in § 6 Abs 2 sollten beibehalten werden, es gibt keinen 
Grund, die Informationsbereitstellung bzw die Einholung von Weisungen vor den Hauptver­
sammlungen und Generalversammlungen der Beteiligungsgesellschaften zu eliminieren. 

Im neuen Abs 3 des § 6 wird sichergestellt, dass die durch diesen Antrag geschaffenen Ver­
pflichtungen in allen relevanten Verträgen und Regelwerken der Beteiligungsgesellschaften, 
insbesondere in Gesellschaftsverträgen, Satzungen und Syndikatsverträgen gespiegelt wer­
den. 

Zu h): 

Diese Einfügung in § 7 Abs 3 hat mit dem bisherigen Thema keinen direkten Berührungs­
punkt. Es entbehrt jedoch der Logik und des Gedankens der Substanzerhaltung, keine Ge­
nehmigung bei Unterschreiten der hier genannten Beteiligungsschranken einholen zu müs­
sen. 
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